
PRÄAMBEL

Auf Grund der § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der § 10 und 58 des Niederaächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung hat der Rat der Gemeinde Groß

Oesingen diesen Bebauungsplan "Solarpark Mahrenholz", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden

textlichen Festsetzungen sowie der nebenstehenden örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung, als Satzung
beschlossen. ,' ^""^ ,-?-'
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Aufstetlungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Groß Oesingen hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Aufstellung d<g& Bebauyngsplanes
"Solarpark Mahrenholz" beschlossen. Der Aufstellungsbeschlu& ist gemäß § 2 Abs. 1 Bay<3^ ?1^32ß-.j82,2p22
ortsüblich bekanntgemacht worden. / , _ / '^.j'' ?. ~^'w-...'.
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Liegenschaftskarte Gemarkung Mahrenholz, Flur 1 Maßstab 1 :1.000 Az. 210710

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021

Die Planunterlage entspncht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen

Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.05.2021). Sie ist hinsichtlich der Darstellung
der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Obertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die örtliphtwit ist ejhwjandfrei möglich.

Bamstorf, den -f^^ .-^ Zc^

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes "Solarpark Mahrenholz" wurde ausgearbeitet von Michael Schwarz,

Raum und Umweltplaner, Delmenhorst.

Delmenhorst, den 7.9.2022

öffentliche Auslegung
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Der Rat der Gemeinde Groß Oesingen hat in seiner SHzung am 14.06.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes

"Solarpark Mahrenholz" und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.06.2022 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes "Solarpark Mahrenholz" mit der Begründung und die wesjsntlteben, bereits
vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 28.06.2022 bis 28.07.2p2? geßä(r&.3/\bs. 2 BauGB
öffentlich ausgetegen. In diesem Zeitraum waren die auszulegenden Unterlagen unt^g^ieind^-O^tpQ^n.ae sowie
uvp.niedersachsen.de verfügbar. ; , /<<^;—
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Satzungsbeschtuss
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Der Rat der Gemeinde Groß Oesingen hat in seiner Sitzung am 07.09.2022 nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB den Bebauungsplan "Solarpark Mahrenholz" als ^atzung sqwie die BegryBdtmgtessphlossen.

c^ /ö^Z ^Ll^S '"%;•.
Groß Oesingen, den

Inkrafttreten

^-
A-.

-v
r'^.Bürgermeister ^ i ^ ^ ' Cy \

\s ^s
»tztjngsbeschluss fprden Bebauungsplan "Solarpark Mahrenholz"
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"S^^park Mahrenholz"ist damit am J^..fe'./'..<?.,Der Bebauungsplan "Sd^park Mati
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Verletzung von Vorschriften
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Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Solarpark Mahrenholz" ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Groß Oesingen, den



Textiiche

1. Art und Maß der baulichen Nutzuno

1.1 Das Sondergebiet "Photovoltaikaniagan" dient gem. § 11 Abs. 2 BauNVO der Unterbringung nicht störender Anlagen
zur Gewinnuna von eiektrischer Eneraie aus SonnenSicht. tm Sonderaebietzulässia sind Photovoteiteniaaen auf

Extensivgrünland sowie die dazu gshörsnden Nebenanlagen wie Transformatoren und Messanlagen. Zuiässig
sind auch Nebenaniage", die der Bewirtschaftung des Extensivgränlandes dienen.

1,2 Gern, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO darf im Sondergebiet die Uberoeckung des Bodans durch
überkragende starre Photovoitaikpanseis, welche sinen Abstand von minciesiens 0,5 m zur Geiändeoberftäche
einhalten, bis zu einer GRZ von 0,7 reicrien.

Gern. § 19 Abs. 4 3 BauNVO dürfen die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 EiauNVO genannten Aniagen
die zeichnerisch festaesetefe ziiiässicje Grundfiäche im Sondergebiet nicht überschreiten.

1.3 Gem.Q16 Abs. 5 BauNVO darf die zsichnerisch fesfgesetete Höhe der Oberkante baiiiicher Anlagen an bis zu drei
Stellen auf jeweils bis zu 25 rn2 um maxima! 1 m überschritten werden,
Gem. § 18 Abs, "l BauNVO Dezieh't sich die zeichnerische Festsetzung der Höhe der Oberkante baulicher
Anlasen auf dis Höhe der Geiändeoberfläche gem. S 5 Abs. 3 NBauO,

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
2.1 Gem. S 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist das anfallende Niedersch!aaswasser im Sondergebiet zurückzuhalten und zu

vsrsictern. sofern es nfcht als israucnvvasser aenutit wirä.

2.2 Im Sonderciebiet Ist gern, g 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine Beleuchtung unzulässig, ausgenommen eine kurzfristige,

tinvermeidbare Beieuchtung zu Wartungs- und ähnlichen Zwecken.

3. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
3,1 In der zeichnerisch festgesetzten Fische zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist gern. § 8 Abs. "i Nr. 25a

BauGB eine dichte Hecke mit mindestens zwei Sträuchern je m2 Pflanzfläche aus iriittei- und starKwachsenden

heirruschen unri standortQerechten Laubbäumen und -sträuchern als aeschios®ene. dichte AnDtianzunü zu otlanzen.

zu pflegen und dauerhaft zu untematteri.

Bei der Pflanzung sind zu mindestens % heimische, standortgerschte Ar'teri der nachfolgenden Liste zu verwenden:

Acer campestrs (Feldahorn), BerSieris vulgaris (Berberitze), Car'pinus betuius (Hainbuche); Cornus sanguinea (Roter
Hartriegei), Corylus avetiana (Haselnuß), Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißclorn), Crataegus monogyna
(Eingriffliger Weißclorn), Cytissus scopadus (Besenglnster), Euonymus europäus (Pfaffenhütehen), Fagus syivatica
(Rotbuche), Franguia alnus (Faulbaum), itex aquifölium (Stechpaime), Lonicera xylostum (Heckenkirsche), Prunus
spinosa (Schiehs), Quercus robur (Stiefeiche), Rhamnus catharticus (Kreuzciorni, Ribes nigrurn (Schwärze
Johannisbeere), Ribes rubrurn (Rote Johannisbeere), Ribes uca-crispa (Stachelbeere), Rosa canina (Hundrosei,
Rubus fruticosus (Brombeere), Rubus idaeus (Himbeere), Sambucus nigral(Holunder), Sorbus aucuparia
(Eberesche), Viburnum opulus (Schneebal!).
Die Pflanzung ist gemischt auszuführen. Je laufende rn Hecke sind mindestens 3, je laufende 10 m Hecke
mindestens S unterschiedliche Gehölzarten zu venivenden.

Bei der Pflanzung sind solche Pfenzqualitäten zu vecwenden, daß minciestens % der Sträucher innerhalb von 3
Jahren die Höhe der Oberkante des höchstaufragenden Photovoltiakpaneels in 10 m Umkreis, jedoch mindestens
eine Höhe von 1,5 m erreichen.

3,2 Nach dem Aufwachsen ist die Hecke dauerhaft dicht zu erhalten. Die Sträucher dürfen zweirna! iährlich auf die Höhe
der Oberksnte des höchstaufnägenden Photovoltiakpaneeis in '10 m Umkreis, jedoch maximal 1,5 m gekürzt werden.

3.3 Innerhalb der Anpflanzfiäche sind an zwei Stelisn auf jeweils maximal 8 m Breite Zufahrten zulässig.

In der Anpfianzfiäohe ist sine Zaunanlage, die gem. der Örtlichen Bauvorschrift gestaltet ist, zulässig.

ist dis Baynutaungsvsrorcinung irs dw Fassung vom 21.11.2017. zui.aaa.am 14.6.2021

die
Gern. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO giit die nachfolgende örtliche Bauvorschrift

Im Verfahrensgebiet des Beteuungsplanes "Solarpark Mahrenholz":

1. cinmeciungert

1.1 im Sondergebiet einschliefllich der Anpflanzfiache sind ais Einfriedungen nur iebende Hecken oder Zaunaniagen

in Form von Metaiigitter- oder Metallgefiechtzäunen fnit Ubereteigscnutz zulässig.

,2 Zaunanlagen im Sondergebiet dürfen eine Gesamthöhe von 2,5 m über der jeweiligen GeländeoberKante nicht

überschreiten. Sie sind für Kieinsäuaer durehlässici auszuführen. Es ist ein Mindestabstanel der Zaununterkante von

Boden von mindsstens 15 cm einzuhaiten oder in Bodennähe bis 0,3 m Höhe ein Mindesiabstand von 10 cm bzw.

eine Mindestmaschenweite von 10x15 cm zu wahren.

Bodenfunde sind Sachen oder Spüren, die in der Erde oder im Wasser gefunden werden und bei denen Anlass zu d

Annahme gegeben ist, ciass sie Kulturdenkmaie sind. Es kann sich Z.B. um Tongefäßscherben, Urnen, Steingeräte,

Metaiigegenstände, Knochen, Gegenstände aus Leder oder Holz oder Z.B. um Steinkonzentrationen,

Hoizkohieansammlungen, Aschen, Schiacken, auffäilige Bodenverfärbungen etc., auch geringe Spuren soicner Funi

handeln.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur" oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, wird dara;
'lingewiesen, daß diese Funde metdepffichtig sind (§ 14 Abs. 1 Nieders. Denkmatschutzgesetz vom 30,05.1978). Di'

Funde sind unverzüglich der zuständigen unteren Denkmaischutztiehörde beim Landkreis Gifhorn und dem
Niedersächsischen Landesamtfür Denkmaipftege, Referat Arehäologie zu meiden,

Meldepfiichtig sind der Findaf, der Leiter der Arbeiien und der Unternehmer sowie der Eigentümer und der Bestaer i
Fläche. Der Beginn der Erdarbeiten ist rechtzeitig vorher dem Lancikreis anzuzeigen,

Zutagetretende archaoiogische Funde unä Fundstellen sind bis zürn Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, für ihren Schutz ist Sorge zu tragen (§ 14 (2) Nds. Ejenkmalschutzgesetz), wenn nicht die
Denkmaischutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gesfattet
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Planzeichenerklärung

llstorf l Art der baulichen Nufceung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB)

( SO ) Sonde^ebiet Photovoitaikanlagen (§11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

0,1 Grundflächenzahl

OK 2 Maximale Höhe der Oberkante baulicher Anlagen in m

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Straßenverkehreflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchen
0 0

Ö 0 0 Ö

Sonstige Planzeichen

I Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans

Ubersichtsplan M. 1 : 5.000

Gemeinde Groß Oesingen

r
Bebauungsplan

Solarpark Mahrenholz"

50

Planungsstand: Endfassung Datum: 7.9.2022 Maßstab: 1 : 1.000 ^ Nord

Michael Schwarz
Dipl.Ing. für Raum- und Umwettplanung

Hasberger Dorfstraße 9, 27751 Delmenhorst
Telephon 04221 / 444 02
Post@MichaelSchwarz-Planer.de


